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Ein Einzelhandelsunternehmen leiten und entwickeln

 7. Aufgabe 

Situation
Zur Gewinnverteilung von Personengesellschaften liegt Ihnen nachfol-
gender Auszug des HGB vor.

7.1    Die ABC OHG in Nürnberg hat drei Gesellschafter. Die Gesellschafter haben noch
keine Vereinbarung zur Gewinnverteilung im Gesellschaftsvertrag getroffen. 

Welchen Gewinnanteil erhält jeder der Gesellschafter, wenn im letzten 
Geschäftsjahr ein Reingewinn in Höhe von 26.000,00 EUR erwirtschaftet wurde?

7.2    Ein Gläubiger verlangt von einem der Gesellschafter die Bezahlung von Schulden,
die einer seiner Mitgesellschafter im Namen der OHG verursacht hat. 
Muss dieser zahlen? Begründen Sie Ihre Antwort.

Auszüge aus dem Handelsgesetzbuch und dem Bürgerlichen Gesetzbuch 
(gekürzt)

§ 120 Ermittlung von Gewinn- und Verlustanteilen
(1) Die geschäftführungsbefugten Gesellschafter [...] haben für jeden 
Gesellschafter nach Maßgabe von §709 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches den Anteil am Gewinn oder Verlust zu ermitteln.

§ 709 Beiträge, Stimmkraft, Anteil an Gewinn und Verlust

(3) Die Stimmkraft und der Anteil an Gewinn und Verlust richten sich 
vorrangig nach den vereinbarten Beteiligungsverhältnissen. Sind keine Be-
teiligungsverhältnisse vereinbart worden, richten sie sich nach dem Ver-
hältnis der vereinbarten Beiträge. Sind auch Werte der Beiträge nicht 
vereinbart worden, hat jeder Gesellschafter ohne Rücksicht aus den Wert 
seinen Beitrags [...] einen gleichen Anteil an Gewinn und Verlust.

8. Aufgabe

Situation
Es gibt einige weitere Rechtsformen in Deutschland. So auch die der Genos-
senschaft.

8.1	 Beschreiben Sie kurz die Rechtsform der Genossenschaft.

8.2	 Nennen Sie zwei unterschiedliche Beispiele für Genossenschaften nach ihrem  
	 Unternehmenszweck.

•	

•	

8.3 	 Welcher Rechtsformzusatz gilt für die Rechtsform der Genossenschaft?  
	 Nennen Sie bitte die gesamte Benennung und die Abkürzung.

8.4 	 Nennen Sie kurz vier Merkmale einer Genossenschaft.

•	

•	

•	

•	
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Erläuterungen und Lösungen
Die Verteilung von Gewinn oder Verlust an die Gesellschafter von Personengesellschaften. 
Gesetzliche Grundlage für die Gewinn- bzw. Verlustbeteiligung ist die § 709 BGB. Je nach-
dem welche bzw. ob Vereinbarungen unter den Gesellschaftern getroffen wurden gilt:
1. Gewinn- oder Verlustanteile richten sich in erster Linie nach den vertraglich festgelegten 
Beteiligungsverhältnissen (§709 Absatz 3 Satz 1. BGB).
2. Sind solche Beteiligungsverhältnisse nicht geregelt, dann ist der Wert der verabredeten 
Beiträge der Gesellschafter Grundlage für die Berechnung von Gewinn oder Verlust. (§709 
Absatz 3 Satz 2 BGB). Die Art und Höhe dieser Beiträge werden im Gesellschaftsvertrag 
(oder einer späteren Vereinbarung) von den Gesellschaftern bestimmt.
3. Wenn es auch für die Werte der Beiträge keine Vereinbarung gibt, hat jeder 
Gesellschafter einen gleichen Anteil am Gewinn und Verlust (§709 Absatz 3 Satz 3 BGB). 
Das bedeutet, dass der Gewinn bzw. der Verlust durch die Anzahl der Gesellschafter ge-
teilt wird.

Die Offene Handelsgesellschaft (OHG)
Die OHG ist eine Personengesellschaft mit dem Ziel, ein Handelsgewerbe zu betreiben. 
Die Gesellschafter haften unmittelbar und unbeschränkt mit ihrem Privat- und Gesell-
schaftsvermögen. Die Gründung der OHG erfolgt durch den Abschluss eines Gesell-
schaftsvertrags und muss im Handelsregister eingetragen werden. Die gesetzliche Grund-
lage für die Verteilung von Gewinn oder Verlust an die Gesellschafter von Personengesell-
schaften ist § 709 BGB. 

7. Aufgabe

7.1 Lösung: 27.000,00 € : 3 Gesellschafter = 9.000,00 € je Gesellschafter

Da es im Gesellschaftsvertrag keine Regelung zu den Beteiligungsverhältnissen gibt, wird 
der Gewinn zu gleichen Teilen unter den Gesellschaftern aufgeteilt.

7.2

Die Gesellschafter haften für die Schulden, welche für das Unternehmen entstanden sind, 
gesamtschuldnerisch (solidarisch). Das bedeutet, dass jeder
Gläubiger von jedem Gesellschafter der OHG seine Forderungen verlangen kann. Dies gilt 
auch, wenn Schulden entstanden sind, die nicht von dem Gesellschafter verursacht wurden. 
Gesellschafter Albert muss dem Gläubiger die Schulden begleichen, weil die Gesellschafter 
einer OHG solidarisch haften.

	

8. Aufgabe

8.1 

Die Genossenschaft ist ein Zusammenschluss von Personen mit einem gemeinsamen wirt-
schaftlichen, sozialen oder kulturellen Ziel. Dazu gründen sie einen gemeinschaftlichen
Geschäftsbetrieb in Form der Genossenschaft. Die gesetzlichen Regelungen finden sich im
Genossenschaftsgesetz (GenG). Die Genossenschaft muss im Register des zuständigen
Amtsgerichts eingetragen werden.

8.2 Mögliche Genossenschaftsformen sind:

•  Einkaufsgenossenschaft
•  Konsumgenossenschaft
•  Verbrauchergenossenschaft
•  Wohnungsbaugenossenschaft

8.3  Die gesamte Benennung lautet: eingetragene Genossenschaft. Die Abkürzung ist eG.

8.4  Merkmale sind zum Beispiel:

• gemeinsamer Unternehmenszweck
• freiwilliger Zusammenschluss von mindestens drei Mitgliedern
• Arbeiten auf Grundlage einer Satzung als rechtliches Konzept
• Eintrag ins Genossenschaftsregister
• kein vorgeschriebenes Gründungskapital
• Leitung der Genossenschaft durch einen gewählten Vorstand

•  freiwilliger Zusammenschluss von mindestens drei Mitgliedern
•  Arbeiten auf Grundlage einer Satzung als rechtliches Konzept
•  Eintrag ins Genossenschaftsregister
•  kein vorgeschriebenes Gründungskapital
•  Leitung der Genossenschaft durch einen gewählten Vorstand
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9.4	� Julia Maring benötigt Entlastung bei der Geschäftsführung. Vera Platzer 
schlägt vor, nicht mehr als Prokuristin, sondern als geschäftsführende Inhaberin 
mitzuarbeiten. Ist diese Regelung unter den bestehenden Rechtsverhältnissen 
der Warenhaus Maring KG rechtlich möglich?

9.5	� Till Altmann möchte aus der Warenhaus Maring KG aussteigen, da er sein 
eigenes Geschäft gründen möchte. Wie muss er vorgehen?

Fortführung der Situation
Im letzten Geschäftsjahr wurde ein verteilbarer 
Gewinn in Höhe von 284.000,00 EUR erwirtschaftet. 

9.6	� Berechnen Sie die Gewinnverteilung, entsprechend 
der Regelung des Gesellschaftervertrags.

Gesell-
schafter 

9.6.1 
Beteili-
gungen
(EUR)

9.6.2
… % 
Verzin-
sung 
(EUR)

9.6.4
Verteilung des 
Restgewinns 
nach Beteili-
gungsanteilen

9.6.5 
Gewinnanteil 
je Gesellschafter

Julia  
Maring
Vera  
Platzer
Till 
Altmann

Summen:

9.7	� Wie viel Euro Gewinn erhielte Julia Maring, wenn der nach der Beteili-
gungsverzinsung verbleibende Gewinn nach Anzahl der Gesellschafter 
verteilt würde?

9. Aufgabe 

Situation
Eine Mitbewerberfirma der ALL IN ONE GmbH ist die Kommanditgesellschaft 
Warenhaus Maring KG, an der drei Personen beteiligt sind. Frau Julia Maring 
hält eine Beteiligung von 56.000,00 EUR. Weitere Informationen finden Sie im 
Handelsregisterauszug.

Informationen: Handelsregister Nordbayern Abteilung A
Nr. 
der 
Ein- 
tra- 
gung

a)	 Firma
b)	� Ort der Niederlassung 
	� (Sitz der Gesellschaft)
c)	� Gegenstand des Unternehmen 

(bei juristischen Personen)

a)	� Geschäfts- 
inhaber,

b)	� persönlich 
haftender 
Gesellschafter

Prokura Rechtsverhält-
nisse

Tag der 
Eintragung

1 a)	� Warenhaus 
	 Maring KG
b)	 Nürnberg

b)	 Julia 
	 Maring, 
	 10.07.1986,
	 Lauf a. Peg.

Vera Platzer,
11.01.1977,
Ansbach

Kommanditisten:
Till Altmann, 
16.000,00 EUR
Vera, Platzer 
28.000,00 EUR

18.11.20XX

9.1	� Erklären Sie den Handelsregisterauszug bezüglich der Bezeichnung der Gesell-
schafter nach dem HGB und deren Haftungsverhältnisse.

Gesellschafter Bezeichnung der Gesellschafter 
nach dem HGB

Beschreibung des Umfangs 
der Haftung

Julia Maring
  

Vera Platzer,
Till Altmann   

9.2	� Julia Maring kauft ein Grundstück für 100.000,00 EUR im Namen der KG, ohne 
sich mit Vera Platzer und Till Altmann abzusprechen. Kann sie dieses Rechtsge-
schäft rechtswirksam abschließen? Begründen Sie Ihre Antwort.

9.3	� Vera Platzer kauft als Prokuristin der Warenhaus Maring KG Waren im Wert von 
20.000,00 EUR für das Warenhaus Maring KG ein. Kann sie dieses Rechtsge-
schäft rechtswirksam abschließen? Begründen Sie Ihre Antwort.

Ein Einzelhandelsunternehmen leiten und entwickeln

Auszug aus dem Gesellschaftervertrag der Warenhaus Maring KG
§ 6 Gewinnverteilung:Die Gesellschafter erhalten auf ihre Beteiligung an der KG eine Verzinsung von 4 % p. a.. Ein verbleibender Restgewinn wird entsprechend der eingebrach-ten Beteiligung auf die Gesellschafter verteilt.

Beteili-
gungs-
anteil
(%)

9.6.3
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9.6	 Ergebnisse: gesetzlich festgelegte Kapitalverzinsung: 4 %

Gesell-
schafter 

9.6.1 
Beteili-
gungs-
anteile 
(EUR)

9.6.2
… % Ver-
zinsung 
(EUR)

9.6.3 
Beteili-
gungs-
anteil
(%)

9.6.4 
Verteilung des 
Restgewinns 
nach Beteiligungs-
anteilen (EUR)

9.6.5 
Gewinnanteil 
je Gesellschafter 
(EUR)

Julia  
Maring   56.000,00 2.240,00 56 % 156.800,00 2.240,00 + 156.800,00 =

159.040,00
Vera 
Platzer   28.000,00 1.120,00   28 %   78.400,00 1.120,00 +   78.400,00 =

79.520,00
Till 
Altmann   16.000,00      640,00   16 %   44.800,00      640,00 +   44.800,00 =

45.440,00

Summen: 100.000,00 4.000,00 100 % 280.000,00 
= 284.000 − 4.000

Kontrollsumme:
284.000,00

					

  
          
          
            
          








 
    

 

�

  Gesamtkapital

9.6.4 Berechnung des Anteils am Restgewinn am Beispiel von Julia Maring:
 Restgewinn x Prozentanteil am Gesamtkapital 
 280.000 × 56 % = 156.800,00 EUR

9.6.5 Gewinnanteil = Verzinsung + Anteil am Restgewinn nach Beteiligungsanteilen am Beispiel
von Julia Maring: 2.240,00 EUR + 156.800,00 EUR = 159.040,00 EUR

9.7 Anteil am Restgewinn je Gesellschafter = Restgewinn ÷ Anzahl der
Gesellschafter = 280 000,00 ÷ 3 = 93.333,33 EUR

 Anteil von Julia Maring: Kapitalverzinsung + Pro-Kopf-Anteil = 
 2.240,00 EUR + 93.333,33 EUR = 95.573,33 EUR

Ein Einzelhandelsunternehmen leiten und entwickeln

Erläuterungen und Lösungen

9. Aufgabe

Die Kommanditgesellschaft

Gründungs-
modalitäten Haftung Kapital-

aufbringung
Geschäftsführung und 
Vertretung Gewinn Verlust Auflösung

•	 �Gesellschafts-
vertrag 
�zwingend 
erforderlich

•	 �Istkaufmann 
i.  S. d. HGB

•	 �Eintrag ins HR 
ist Pflicht

•	 Zusatz: KG

�
�

�

Komplementä-
re: Vollhaftung:
– unbeschränkt 
– unmittelbar
– gesamt-

schuldnerisch 
(solidarisch)

Komman-
ditisten: 
Teilhaftung
– beschränkt

auf die Betei-
ligungssum-
me ab Eintra-
gung ins 
HGB.

Haftungsfalle
– Wenn eine 
KG Geschäfte 
macht, bevor 
sie im Handels-
register steht, 
haften die 
Kommanditis-
ten voll.

�

�



�

�





�


�

•	 In Geld-
oder Sach-
werten

• Privatvermö-
gen und Wert 
der Beteili-
gung der Kom-
plementäre

• Werte der 
Beteiligungen 
der Kom-
manditisten

Vorteile:
– Kapitalbe­

schaffungs­ 
möglichkeit 
durch Kom­ 
manditisten

– hohe Kredit­ 
würdigkeit

– kein Mindest­
kapital

�

�

�

�

�

�

�

�

Komplementäre:
– Geschäftsführungs-

und Vertretungspflicht 
– Einzelvertretungsbe-

fugnis!

Kommanditisten:
– keine Befugnisse im

Außen- und Innenver-
hältnis, von der 
Geschäftsführung 
ausgeschlossen

– Auskunfts- und 
Kontrollrecht

– Widerspruchsrecht bei
außergewöhnlichen 
Rechtsgeschäften

– aber:
Prokura möglich

Vorteile:
– schnelle Entscheidun­

gen ohne Abstimmung 
– großes Eigeninteresse

des Inhabers

Nachteile:
– erhöhtes Risiko

für Fehlentscheidungen 
bei nur einem 
Komplementär

�

�

�

�

1. Möglichkeit 
nach § 709 
BGB, vgl. 
S.16 oben.

2. Gewinn-
verteilung: 
In der Pra-
xis wird 
der Ge-
winn je 
nach an-
teiligen 
Werten 
der Beteili-
gungen 
der Gesell-
schafter 
verteilt.

Komplemen-
täre:
unbe-
schränkte 
Verlustüber-
nahme mit 
Privat- und 
Geschäfts-
vermögen zu 
gleichen Teilen

Kommandi-
tisten: 
Verlustbeteili-
gung im ange-
messenen 
Verhältnis,
d. h. wie im 
Gesellschaf-
tervertrag 
geregelt bzw. 
beschränkt
auf die Haf-
tungssumme.

•	 �durch Tod 
eines Kom
plementärs

•	 �durch 
Beschluss

•	 �durch Kon-
kurs der KG

•	 �durch Insol-
venz eines 
Komple-
mentärs

•	 �keine 
Auflösung 
bei Tod eines 
Kommandi-
tisten

9.1	 �Julia Maring ist Komplementärin. Sie haftet voll mit Privat- und Geschäftsvermögen. 
Vera Platzer und Till Altmann sind Kommanditisten, die auf das Geschäftsvermögen 
beschränkt haften.

9.2	 �Das Rechtsgeschäft ist rechtswirksam, da Julia Maringer als Komplementärin 
Einzelvertretungsbefugnis hat.

9.3	 �Das Rechtsgeschäft ist rechtswirksam, da es sich um ein gewöhnliches RG 
handelt, das V. Platzer als Prokuristin abschließen kann. Prokura gilt im 
Außenverhältnis.

9.4	 �Diese Regelung ist nicht möglich. Vera Platzer ist Kommanditistin und daher von 
der Vertretung und Geschäftsführung ausgeschlossen.

9.5	 �Till Altmann muss seine Kapitaleinlage mit 6-monatiger Frist zum Geschäfts- 
jahresende kündigen.


